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Landwirtschaftsählung 201 0
Erhebung über landwirtschaftliche Prcduklionsmethoden

Agrarstrukturerhebung 2010 in forstwirtschafrlichen Bel eben

Bekanntmachung

tm Februar / [,]ätz 2010 wird in den Gemeinden Schleswig-Holsteins die Landwiftschaftsählung 20f0 und die Erhebung über
landwirtschaftliche Produktionsmethoden (ELPI\,4) sowie die Agrarstrukturerhobung 2010 (F) in forstwidschaftlichen Betrieben
durchgeftlhrt.

Es werden erhoben:
l. in allen Betrieben

zur Feststellung der beirjeblichen Einheiten d€r Betdebssitz, die Rechtsform, die Art des Betdebes,
Anbau aufdem Ackerland nach Fruchtarten,

- selbsibewirtschaftete Gesamtfläche nach Hauptnutzungs-und Kulturarten,
Zwischenfruchtanbau 2009/201 0,
Eigentums- und Pachivefi älinisse,
Viehbesläinde am 1. MärZ 2010.
Nulzung erneueöarcr Energien,
Einkommenskombinaüonen.
Familienaöeitskräfte, ständig und nicht ständig Beschäftigte einschließlich Saisonaöeitskft;fte,
Hofnachfolge und Berufsbildung,

- GewinnerdttlungundUmsatzbesteuerung,
ggf. ökologischer Landbau.

2. in ausgewählten Behieben
- Bodenbearbeitungsverfahren,
- ViehhaltungsverfahrenundWeidehaltung,
- WirtschafrsdüngertiefischerHerkunft,

Erhaltung und Anlage von Landschaftselementen.

Zw€ck der Erhebung:

Die Landwirtschaftszählung (Lz), die Erhebung über land-
widschaftliche Produhionsmethoden ( ELPM ) sowie die Bo-
dennutzungshaupterhebung (BO) werden im Fdhjahr 2010
durchgeftlhrt. Die LZ und BO werden total in allen land-
wirtschaftlichen Betdeben, die ELP[,] mit einer Stichprobe von
höchstens 80 000 Eetieben erfragt.

Ziel der Erhebung ist die Gewinnung umfassender, aktueller,
wi*lichkeitsgetreuer und zuverlässiger statistischer Informa-
tionen über die Betriebsstruktur, die soziale Siiuation in den
landwidschafllichen Betrieben sowie die geleisteten Tätig-
keilen zum Landmanagement und zum Umweltschulz.

Die Dalen dienen dazu, den StruktuMandel in der Landwirt-
schaft zu erkennen und äuf seine Ursachen hin untersuchen
zu können sowie Emlemengen zu berechnen und vorzrus-
zuschätzen. Die Ergebnisse bieten weitefiin für Regierung,
Velwaltung, Berufsstand, Wirtschaft und Wissenschaft auf na-
tionaler und sup€nalionaler Ebene die noi,vendigen statis-
tischen Grundlagen für Entscheidungen und l\/aßnahmen.

L,lit den Ergebnissen werden zugleich die statistischon AnfoF
derungen der Europäischen Union in der EG Skukturefiebung
abgedecki. Da die Ergebnisse auch fiir Planungen und Maß-
nahmen zu Gunsten der Landwirtschaft herangezogen wer-
den, verdientdie Erhebung une;ngeschränkte Unterstützung.

AuskunftsDflicht:

Die ,nhaber oder Leiter von land- oder forst'tirtschaftlichen
Betriebeo mit:
1. mindestens fünf HeKar landwirtschaftlich genulzter Fläche

(LF) und weniger als fünf Hektar LF mit bestimmten Erzeu-
gungseinheiten (Flächen ocler Nutztierbeständen) sowie
die Bewirtschaftef sonstiger Flächen, auf denen bestimmte
ProduKe zum Ve*auf angebaut werden.

2. mit einerwaldfläche von fiindestenszehn Hektar.

Wer vorsätzlich oder fahdässig eine Auskunft nicht. nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, handelt ordnungs-
widng und hai nach 5 23 des Bondesstatistikgesetzes mit einem
zwangsgeld zu rechnen. Widerspruch und Anfechtungsklage
gegen die Aufforderung zur Auskunflserteilung haben nach
S 15 Abs. 6 BSlatG keine aufschiebende Wirkung.

DatenschuE:

Nach S 16 BStatG werden die erhobenen Einzelangaben grund-
säälich geheim gehalten. Eine VeMendung zu steu€riichen
oder anderen nichtstatistischen Zw€cken ist ausgeschlossen. Die
Efiebungsbogen woden nach Abschluss der AuJbereitungs-
abeiten vemichtel. Alle an def Erhebung beteiligien Personen
sind als Amtsträger zur Verschwiegenheit verpflicht€l.

Rechtsgrundlagen:
Verordnung (EG) Nr. 1166/2008 des Rates vom 19. November 2008 zur Durchführung von Erhebungen der Gemsinschaft über die
Struktur dei landwidschaftlichen Betriebe ABl. EG Nr. L321 S. 14 vom 1. Dezember2008 Efioben werden die Angaben nach
Anhang lll und VderVerordnung.
Agrarctatistikgesetz - ( Agrstatc ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juli2006 ( BGBI. I S. 1662 ), zuleizt geändert
durch Gesetz vom 6. [Aätz 2009 ( BGBI. I S. 438 ). Erhoben werden die Angaben nach SS 8 Abs. 1, 27 Abs. 1, 30 Abs. 1 und 32
Abs.2.
Bundesstatistikgesetz ( BStatG ) vom 22. Januar 1987 ( BGBI. I S. 462, 565 ), zulelZ geändert durch Arükel3 des Gesetzes vom 7
September 2007 ( BGBI. lS.2246 ).
Geselz zuf Gleichstellung stillgelegter und landwirtschafllich genulZer Flächen vom 10 Juli 1995 ( BGBI I S 910 ), zuletzt
geändertdurch Aftikel62 a des Gesetzes vom 13. April2006 (BGBI.IS.855


